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RS OGH 1982/7/13 2N501/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1982

Norm

B-VG Art92 Abs1

Rechtssatz

Art 92 Abs 1 B-VG stellt klar, daß der OGH - anders als in den Fällen des § 532 ZPO betre;end Rechtsmittelklagen -

jedenfalls nicht in solchen Zivilsachen und Strafsachen als erste Instanz tätig werden kann, in denen seine

Zuständigkeit auch in letzter Instanz in Betracht kommt.
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